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Überschrift, Beschlussvorschlag

86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig
„Stobwasserstraße“

Stadtgebiet beiderseits der Stobwasserstraße

Planbeschluss

„Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet wird die 86. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Braunschweig mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht in der an
liegenden Form beschlossen.“

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite



Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht 
sind Gegenstand, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planänderung zu entneh
men.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB hat in der Zeit vom 4. Februar bis 10. März 2009 stattgefunden. Es wurden keine für 
die vorliegende Planung relevanten Änderungswünsche vorgetragen.

Nach Beschluss durch den Verwaltungsausschuss hat der Entwurf der 86. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20. Februar bis zum 
20. März öffentlich ausgelegen. Während der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnah
men eingegangen.

Der Entwurf der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes wird daher bis auf wenige Tex
tänderungen im Umweltbericht unverändert zum Beschluss empfohlen.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage:

Anlage 1: Begründungstext mit Umweltbericht
Anlage 2: Änderungsplan
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Zwafelink
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86. Änderung des Flächennutzungsplanes, „Stobwasserstraße"  
Begründung und Umweltbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:


1 Rechtsgrundlagen   


2 Gegenstand der Änderung  


3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung  


4 Umweltbericht  


5 Begründung der Darstellungen, Gesamtabwägung  


6  Verfahrensablauf  
 
 
 
 
 
 







- 2 - 
 


 


 
1 Rechtsgrundlagen - Stand: 02. Februar 2009 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 24. Dez. 2008 (BGBl. I S. 3018) 


 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 


 
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV) 


 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 


 
1.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 


 
in der Fassung vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 22. Dez. 2008 (BGBl. I S. 2986) 


 
1.5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 


 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), 
zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 22. Dez. 2008 (BGBl. I S. 2986) 
 


1.6 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
 
in der Fassung vom 11. April 1994 (Nds. GVBl. S. 155, 267), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 26. April 2007 (Nds. GVBl. S. 161) 


 
1.7 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 


 
in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Art. 
3 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 (Nds. GVBI. S. 381) 


 
1.8 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 


 
in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 381) 
 


 
2 Gegenstand der Änderung 
 


Im Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. April 1978, zuletzt geändert am 28. Januar 2009, sind die Flächen im 
Geltungsbereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes derzeit als „Gewerb-
liche Bauflächen“ dargestellt. Zukünftig ist die Darstellung von „Sonderbauflächen“ 
mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ geplant. 
 
 


3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung 
 
Der Geltungsbereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Sanie-
rungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“ beiderseits der Stobwasserstra-
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ße. In den letzten Jahrzehnten haben sich in diesem ehemaligen Gewerbegebiet 
immer mehr großflächige Einzelhandelsbetriebe angesiedelt, die nach dem bisher 
geltenden Planungsrecht keine Einschränkungen bezüglich der zulässigen Sorti-
mentsstruktur erfahren. Um auch in diesem Bereich die Ziele des inzwischen mehr-
fach fortgeschriebenen „Zentrenkonzepts Einzelhandel“ umsetzen zu können, hat 
der Verwaltungsausschuss am 17. Oktober 1989 und am 27. Januar 2004 den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan WI 74 „Stobwasserstraße“ gefasst mit 
dem Ziel, hier neben einem kleineren Gewerbegebiet insbesondere ein „Sonderge-
biet Handel“ darzustellen, um eine Weiterentwicklung des Gebietes im Sinne des 
städtischen Zentrenkonzeptes zu gewährleisten. Da die geplanten Sondergebiets-
festsetzungen des Bebauungsplanes nicht aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes zu entwickeln sind, wird für einen Teilbereich der Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren geändert. 
 
Mit der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Durchsetzung der Ziele des „Zentrenkonzepts Einzelhandel“ 
und der gleichlautenden Sanierungsziele geschaffen werden. Demnach sind hier zu-
künftig nur noch großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenunschädlicher Sorti-
mentsstruktur zulässig. Bereits bestehende Betriebe genießen Bestandsschutz. 
 
 


4 Umweltbericht 
  
4.0 Präambel 


Gemäß § 2 a BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Umweltprüfung 
durchzuführen. Das Ergebnis dieser Umweltprüfung wird zusammenfassend in die-
sem Umweltbericht wiedergegeben. 
 


4.1  Beschreibung der Planung 
 
Der Geltungsbereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Sanie-
rungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“ beiderseits der Stobwasserstra-
ße. Dieses ca. 8 ha große Areal ist fast vollständig bebaut und versiegelt. 
 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Umsetzung des „Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel“ der Stadt Braunschweig und der gleichlautenden Sanierungsziele im 
Bereich beiderseits der Stobwasserstraße. Das Zentrenkonzept sieht in den Entwick-
lungsschwerpunkten ausschließlich die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 
nicht zentrenrelevanten Warensortimenten vor. Das aktuelle Planungsrecht macht  
hier bisher keine Einschränkungen und soll geändert werden. 
 
Die Flächen im Geltungsbereich der 86. Änderung sind im derzeit gültigen Flächen-
nutzungsplan als „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Zukünftig ist die Darstellung 
von „Sonderbauflächen“ mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ 
vorgesehen. Im parallel in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan WI 74 „Stob-
wasserstraße“ wird ein Sondergebiet festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Warensortimenten unzulässig sind. 
 


4.2  Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
 
Für zwei große im Geltungsbereich ansässige Einzelhandelsbetriebe gibt es aktuell 
Nach- bzw. Umnutzungsüberlegungen. Um die zukünftige Entwicklung im Einklang 
mit den Zielen des Zentrenkonzepts sicherzustellen, sind die Aufstellung eines ent-
sprechenden Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes er-
forderlich. Eine inhaltliche oder räumliche Alternative ist nicht zu erkennen.  
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4.3  Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung  


 
Über die in Kapitel 1 Rechtsgrundlagen genannten planerischen Vorgaben hinaus 
wurden folgende Fachplanungen und Gutachten berücksichtigt: 
 
Fachgesetze: 
• Bundesimmissionsschutzgesetz 
• Bundesbodenschutzgesetz 
 
Fachplanungen und Gutachten: 
• Landschaftsrahmenplan (LRP), 1999  
• Emissionskataster Braunschweig, Quellgruppe: Verkehr, Ingenieurbüro Schlums, 


2001 
• Klimagutachten: Analyse der klimaökologischen Funktionszusammenhänge in 


der Stadt Braunschweig mit Empfehlungen für die zukünftige Stadtentwicklung, 
 Mosimann et al. 1992 


• Verteilung der Luftschadstoffbelastung in der Stadt Braunschweig auf der Basis 
der neuen Emissionsfaktoren für Straßenverkehr, Lohmeyer, 2006 


• Ermittlung der Luftgüte in Braunschweig mit Flechten als Bioindikatoren, 
RWTÜV, 1995 


• Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET, 2006  


• Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Braunschweig, 
GEO-NET, 2007 


• Umweltatlas der Stadt Braunschweig, Stand 2007 
• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 
 
Weitere Planungsvorgaben: 
• Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig, 2005 
 


4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
 
Die Untersuchungen der Umwelterheblichkeit beschränken sich in der Hauptsache 
auf das Plangebiet selbst. Die Untersuchungen zum Verkehrsaufkommen beziehen 
die Knotenpunkte in der näheren Umgebung ein. Inhaltlich wurden die Schutzgüter 
gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB untersucht. 
 
Im Hinblick auf die gewerbliche Vorprägung des Areals wurden Bodenuntersuchun-
gen auf potenziell vorkommende Altlasten erstellt. 
 
Zur Ermittlung der Schallimmissionen, die einerseits auf das Plangebiet einwirken 
und die andererseits vom Plangebiet ausgehen, wurde eine abschätzende Betrach-
tung vorgenommen. Zur Ermittlung der Verkehrsmengen und -ströme wurden Werte 
des Planfeststellungsverfahrens zum Umbau des Autobahnkreuzungspunktes BS-
Süd verwandt. 
 
Die Beurteilungsgrundlagen sind damit ausreichend. 
 


4.5  Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen
 
Die Ermittlung und Bewertung der Umweltsituation der einzelnen Belange erfolgt 
nach gegenwärtigem Kenntnisstand und durch zeitgemäße Prüfmethoden jeweils 
insbesondere für die Umweltmerkmale, die erheblich beeinflusst werden.  
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Die folgenden Unterkapitel 4.5.1 bis 4.5.7 sind jeweils nach folgendem Schema auf-
gebaut: 
• Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte der aktuellen Umweltsituation 
• Prognose über die Entwicklung der Umweltsituation bei Nichtdurchführung der 


Planung (Nullvariante) 
• Prognose über die Entwicklung der Umweltsituation bei Durchführung der Pla-


nung. 
 


4.5.1 Mensch und Gesundheit 
 
Bestandsaufnahme:  
Im Plangebiet befinden sich mehrere altlastenverdächtige Flächen. Die Bodenunter-
suchungen ergaben, dass trotz der festgestellten Bodenbelastungen eine Gefähr-
dung der menschlichen Gesundheit nicht gegeben ist. Im Fall von geplanten Erd-
baumaßnahmen in den kontaminierten Bereichen sind geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der dort arbeitenden Personen zu treffen. 
Das Plangebiet wird überwiegend gewerblich genutzt und besitzt keine Bedeutung 
für die Erholung der umliegenden Bevölkerung. Größere landschaftlich vielfältig 
strukturierte Grünflächen, die als Freiraum auch der Erholung dienen könnten, oder 
öffentliche Spielflächen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Auf Grund der Lage zwischen der Autobahn und der Frankfurter Straße ist das Plan-
gebiet mit erheblichen Luftschadstoffen belastet. 
 
Nullvariante:  
Auf Grund der Lage des Plangebietes ist auch zukünftig mit erheblichen Belastungen 
durch verkehrsbedingte Luftschadstoffe zu rechen. In den direkt östlich an die Auto-
bahn angrenzenden Bereichen sind Grenzwertüberschreitungen bei PM10 zu erwar-
ten. Bei Inkrafttreten des Grenzwertes für NO2 (2010) wird dieser Grenzwert im 
Plangebiet teilweise überschritten. 
 
Hinsichtlich der Belastung des Schutzgutes Mensch und Gesundheit durch Lärm wird 
auf das Kapitel 4.5.6 verwiesen. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Flächen mit Erholungsfunktion sind in der neuen Planung nicht vorgesehen, so dass 
nicht mit einer Änderung der Erholungsqualität zu rechnen ist. Bei der Umsetzung 
der Bauleitplanung werden über das heutige Maß hinaus keine zusätzlichen Belas-
tungen durch Luftschadstoffe oder Altlasten entstehen. Bei Nutzungsänderungen auf 
den Grundstücken könnte vielmehr eine Altlastensanierung erfolgen, die sich positiv 
auf die Umwelt auswirkt. 
 


4.5.2  Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 
Bestandsaufnahme:  
Das Plangebiet ist in hohem Maße versiegelt und liegt isoliert zwischen Hauptver-
kehrsstraßen. Zusammenhängende Vegetationsstrukturen sind lediglich als Ver-
kehrsgrün an der A 391 und in kleinerem Umfang entlang der Stobwasserstraße vor-
handen.  
 
Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten sind nicht bekannt und auch nicht 
zu erwarten. Trotz der reduzierten und strukturarmen Ausprägung können die vor-
handenen Vegetationsstrukturen jedoch grundsätzlich einen Nahrung- und Rück-
zugsraum für heimische Tierarten bieten. Die vorhandenen Gehölzstrukturen entlang 
der A 391 dienen darüber hinaus als kleinräumige Vernetzungsachse für die Tier-
welt. 
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Schutzgebietsausweisungen liegen für das Plangebiet und die nähere Umgebung 
nicht vor. Auf Grund fehlender gestalterisch prägender Vegetations- bzw. Freiraum-
strukturen ist ein wahrnehmbares Landschafts-/Naturerleben nicht möglich. 
 
Nullvariante:  
Ohne die Durchführung der Planung wird sich keine Veränderung des Belanges er-
geben.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Im Rahmen der Nutzungsanpassung des Plangebietes ist vorgesehen, vorhandene 
öffentliche und private Gehölzbestände zu sichern und durch Festsetzung weiterer 
Begrünungsmaßnahmen das Gebiet gestalterisch aufzuwerten. Dadurch kann ein 
Mindestmaß an Durchgrünung erzielt und der Straßenraum gestalterisch positiv be-
einflusst werden.  
 
Mangels Vorkommen ist mit einem Verlust wertvoller Tier- und Pflanzenarten nicht 
zurechnen. 
 


4.5.3  Boden 
 
Bestandsaufnahme:  
Es ist davon auszugehen, dass in weiten Teilen des Plangebietes das natürliche Bo-
dengefüge verändert ist und anthropogene Auffüllungen vorhanden sind. Seltene 
Bodentypen gibt es hier nicht. Das Bodengutachten hat Bodenbelastungen ergeben, 
von denen aber keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung ausgeht. Bei Bauvorha-
ben sind entsprechende Sanierungskonzepte zu erarbeiten. 
 
Nullvariante:  
Da es sich bereits um großflächig bebaute und versiegelte Flächen handelt, ist we-
der mit noch ohne Änderung der Planung eine weitere Beeinträchtigung des Bodens 
zu erwarten. Die beabsichtigte Festsetzung eines mindestens 15%-igen Grünflä-
chenanteils je Grundstück wird sich gegenüber dem Bestand positiv auswirken, in-
dem zumindest eine geringfügige Reduzierung des Versiegelungsgrades bei Neu-
bauten zu erwarten ist. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Durch die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes WI 74 werden keine Nutzun-
gen zugelassen, die eine weitere Einbringung von Bodenverunreinigungen und 
Schadstoffen erwarten lässt. Die Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Baumaß-
nahmen ist als gering einzustufen. Positiv ist zu bewerten, dass die vorhandenen alt-
lastenverdächtigen Flächen untersucht, und so vorhandene Bodenverunreinigungen 
ermittelt wurden. Auf diese Weise konnte die Grundlage dafür geschaffen werden, 
dass diese Gefahren/Beeinträchtigungen für den Boden entdeckt und beseitigt wer-
den. 
 
Kampfmittel 
Das Plangebiet wurde im 2. Weltkrieg bombardiert. Aus Sicherheitsgründen 
sind vor dem Beginn von Bauprojekten auf bisher unbebauten Flächen Sondierungen 
auf Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg durchzuführen. Bei den nicht über-
prüfbaren Geländeteilen (z. B. befestigte Flächen, Straßen) ist bei Erdarbeiten eine 
Bauaushubüberwachung auf Kampfmittel mit anschließender Sohlensondierung zu 
beauftragen. 
Sollten bei der Sondierung Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel gefunden 
werden, ist das Dezernat 55 – Kampfmittelbeseitigung (Tel. 0511/109-6302) der 
Zentralen Polizeidirektion Hannover, die Feuerwehr (Tel. 112) oder die zuständige 
Polizeidienststelle zu benachrichtigen. Die gefundenen Bombenblindgänger werden 
im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten auf Kosten des Landes geräumt.  
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Eine Kampfmittelbeseitigungsbescheinigung der Zentralen Polizeidirektion Hannover 
ist der Stadt Braunschweig, Abteilung Umweltschutz, vorzulegen. 


 
4.5.4  Wasser 


 
Bestandsaufnahme:  
Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Oberflächengewässer sind 
nicht vorhanden. Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades sind eine Versickerung 
und ein damit verbundener Eintrag von Schadstoffen in das ohnehin bereits belaste-
te Grundwasser gegenwärtig kaum möglich.  
 
Nullvariante:  
Durch die bestehende Bebauung sind bereits heute größere Flächen über das ge-
mäß Bebauungsplan zulässige Maß hinaus versiegelt worden. Ohne Um- oder Neu-
nutzungen ist ein Rückbau der baulichen Anlagen auf das zulässige Maß wegen des 
Bestandsschutzes nicht möglich. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist nicht vorgesehen. An-
fallendes Niederschlagswasser wird über die bestehende Kanalisation abgeleitet. Ei-
ne weitergehende Verunreinigung des Grundwassers ist daher nicht zu erwarten. 
 
Weitere Verunreinigungen können durch die Untergrunduntersuchungen ermittelt 
und in Folge eingedämmt bzw. saniert werden.  
 
Mit den vorliegenden Planungen werden insofern keine zusätzlichen erheblichen Ein-
griffe in das Schutzgut Wasser vorbereitet. 
 


4.5.5  Klima, Luft 
 
Bestandsaufnahme:  
Das Plangebiet ist laut Klimagutachten (1992) ein klimaökologisch mäßig belasteter 
Wirkungsraum. Die westlich angrenzende Autobahn stellt ein Austauschhindernis für 
die Frischluftzufuhr da. Vom Plangebiet selbst gehen keine erheblichen Luftbelas-
tungen aus. 
 
Auf Grund der Lage zwischen der Autobahn und der Frankfurter Straße ist das Plan-
gebiet mit erheblichen Luftschadstoffen belastet. Der überwiegende Teil des Gebie-
tes wird im Flechtengutachten (1995) als Luftgütezone 1,0 (hohe Belastung) mit ei-
ner lufthygienisch problematischen Situation für die Wohnbevölkerung gekennzeich-
net. Dieses Ergebnis wird durch das Emissionskataster Braunschweig (2001) bestä-
tigt.  
 
Insbesondere im westlichen und südlichen Teil des Plangebietes treten Grenzwert-
überschreitungen für die Luftschadstoffe PM10 und NO2 auf.  
 
Für das Stadtklima ist das Plangebiet ohne Bedeutung. 
 
Nullvariante:  
Nachdem bis 2010 diese Grenzwerte stufenweise weiter gesenkt werden, ist abseh-
bar, dass die Grenz- und Richtwerten bei unveränderten Emissionen ohne Durchfüh-
rung der Planung zukünftig überschritten werden. Besonders kritisch ist die Belas-
tung durch NO2 zu sehen. Hier wird der ab 2010 geltende Grenzwert in Teilen des 
Gebietes überschritten werden. 
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Prognose bei Durchführung der Planung:  
Nach Durchführung der Planung ist nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung 
der Schadstoffbelastungssituation gegenüber einer unveränderten Bestandssituation 
zu rechnen.  
 


4.5.6 Schallimmissionen 
 
Bestandsaufnahme:  
Auf das Plangebiet wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dies ist 
der Verkehr der Autobahn A 391 im Westen, der Frankfurter Straße im Osten und 
der Theodor-Heuss-Straße im Süden sowie des planungsrechtlich gesicherten öst-
lich angrenzenden Gewerbegebietes. 
 
Nullvariante:  
Bei Nichtdurchführung der Planung werden die vorwiegend durch den Straßenver-
kehr verursachten Lärmbelastungen fortbestehen.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Die Umsetzung der Planung führt zu keinen bedeutsamen Veränderungen der Ver-
kehrszahlen in den Straßenräumen im und um den Geltungsbereich herum. Damit ist 
nicht von einer Verschlechterung der Schallsituation auszugehen.  
 


4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter  
 
Bestandsaufnahme:  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es keine Eintragung von Boden- oder 
Kulturdenkmälern in den entsprechenden Denkmalverzeichnissen. 
 
Nullvariante:  
Keine Veränderungen. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Wirtschaftliche Werte werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nur 
insofern beeinträchtigt, dass bislang zulässige Einzelhandelswarensortimente einge-
schränkt werden. Dies kann sich im Einzelfall auf Einzelgrundstücke negativ auswir-
ken. Gesamtstädtisch überwiegt jedoch das öffentliche Interesse an einer Umset-
zung des Zentrenkonzepts Einzelhandel, das die Stärkung der Innenstadt, die Ver-
sorgungsfunktion der Nahversorgungszentren und eine behutsame Entwicklung des 
zentrenverträglichen großflächigen Einzelhandels an ausgewiesenen Standorten si-
cherstellt. 
 


4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgütern können 
Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut ausübt, auf andere wei-
terwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung von Auswirkungen kommen. Des-
wegen sind die Schutzgüter nicht nur einzeln, sondern im Zusammenspiel der vielen 
Wechselwirkungen zu betrachten.  
 
Besonders negative Wechselwirkungen sind weder mit noch ohne Durchführung der 
Planung zu erwarten. 
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4.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 


Auswirkungen
 


  Im parallelen Bebauungsplan WI 74 sind nachfolgende Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minimierung von Beeinträchtigungen vorgesehen: 
• Beschränkung der baulichen Ausnutzung zur Vermeidung von Eingriffen insbe-


sondere für die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, Klima und Luft. 
• Durchgründung der Baugebiete zur Minimierung der Eingriffsfolgen von Versie-


gelung für alle Schutzgüter des Naturhaushaltes. 
• Begrünung des Plangebietes durch Baum- und Strauchpflanzungen mit quantita-


tiven und gestalterischen Vorgaben zur Minimierung der Eingriffsfolgen für die 
Schutzgüter Landschaft, Klima und Luft. 


 
Die genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesun-
den Umwelt und durch Schaffung eines attraktiveren Arbeitsumfeldes und einer Ver-
besserung des Straßenraums positiv auf den Menschen aus.  
 
Die Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie effizienter Energienutzung 
wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht eingeschränkt. Abwässer 
werden nicht versickert, sondern im bestehenden Kanalsystem abgeführt. Die Abfall-
entsorgung erfolgt gemäß den anerkannten Regelungen. 
 
Für große Teile des Geltungsbereiches besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, 
der gemäß § 1 Abs. 3 BauGB für die Ausgleichsbilanzierung im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) rechtlich als Bestandssituation angenommen wird. 
Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des Kompensationsmodells des Landkreises 
Osnabrück. Auf der Grundlage der für den Planbereich ermittelten Wertigkeiten von 
Natur und Landschaft und des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs wurde eine Bi-
lanzierung von Eingriff und Ausgleich durchgeführt.  
 
Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbilds können durch die beschriebenen Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minimierung gemindert und insgesamt ausgeglichen werden.  
 


4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 
 
Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, um insbesonde-
re unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der La-
ge zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Dabei sind alle Behörden 
verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren. 
 
Da der Verkehrslärm von bestehenden Verkehrswegen ausgeht, kann eine Ände-
rung der Geräuschbelastung durch diese Planung nicht erreicht werden. Eine Über-
wachung ist daher im Zusammenhang mit dieser Planung entbehrlich. Immissions-
grenzwerte und deren Ermittlung im Bezug zum Straßenverkehrslärm sind durch die 
Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV geregelt und sind grundsätzlich nur 
bei Verkehrswegeplanungen anzuwenden.  
 
Die bestehenden Grundwassermessstellen werden weiterhin zur Überwachung der 
Grundwassersituation betrieben. 
 
Weitere, über die gesetzliche Zuständigkeit der Fachbehörden hinausgehende       
Überwachungsmaßnahmen, sind nicht notwendig. 
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4.8  Zusammenfassung
 
Ziel der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes und des parallelen Bebauungs-
planes WI 74 ist die Umsetzung des „Zentrenkonzeptes Einzelhandel“ und der Sa-
nierungsziele im Bereich beiderseits der Stobwasserstraße. Im derzeit gültigen Flä-
chennutzungsplan sind „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Der derzeit gültige Be-
bauungsplan setzt ein Industriegebiet im Sinne der BauNVO 1962 ohne Einschrän-
kungen hinsichtlich des Einzelhandels fest.  
 
Zukünftig ist im Flächennutzungsplan die Darstellung von „Sonderbauflächen“ mit 
der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ und im parallelen Bebauungs-
plan WI 74 ein „Sondergebiet Einzelhandel“ mit dem Zentrenkonzept entsprechen-
den Warensortimenten festgesetzt. Es handelt sich dabei um heute bereits großflä-
chig bebaute und versiegelte Flächen. Die Planung ermöglicht eine gezielte Nach-
nutzung der inzwischen zum Teil brach gefallenen Flächen. 
 
Im Plangebiet liegen altlastenverdächtige Flächen und Flächen, auf denen bereits 
schädliche Bodenverunreinigungen festgestellt worden sind. Für das Schutzgut Bo-
den ergeben sich insofern geringfügige Verbesserungen, dass durch die im Rahmen 
der B-Planung durchgeführten Untergrunduntersuchungen vorhandene Bodenverun-
reinigungen festgestellt und soweit erforderlich saniert, gesichert und Gesundheits-
gefährdungen ausgeschlossen werden. 
 
Auf das Plangebiet wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dies ist 
der Verkehr der Autobahn A 391 im Westen, der Frankfurter Straße im Osten und 
der Theodor-Heuss-Strasse im Süden sowie des östlich angrenzenden Gewerbege-
bietes. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes gewährleisten die allgemeinen An-
forderungen für gesundes Wohnen und Arbeiten bei Nutzungsänderungen und Neu-
bauten. Der Bestandsschutz wird nicht angegriffen. 
 
Der Bebauungsplanes WI 74 überplant bereits festgesetzte, aber nie realisierte öf-
fentliche und private Grünflächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Er-
holungsfunktion. Die damit verbundenen planungsrechtlichen Eingriffe werden durch 
die neuen Festsetzungen zur Stellplatzbegrünung und zu Mindestbegrünung und –
qualität von Grundstücksbepflanzungen ausgeglichen. 
 
Die im Gegensatz zum Status quo geänderten Festsetzungen der Art der baulichen 
Nutzung und des Maß der baulichen Nutzung führen nicht zu einer erkennbaren we-
sentlichen Erhöhung der Umweltauswirkungen.  
 
 


5 Begründung der Darstellungen, Gesamtabwägung 
 
Im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 2008 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig ist die Stadt Braun-
schweig – im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und Salzgit-
ter – als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt. 
 
In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind 
lediglich die das Plangebiet begrenzenden Straßen als „Vorranggebiet-Autobahn“ (A 
391) bzw. als „Vorranggebiet-Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung“ 
(Frankfurter Straße) festgelegt. Das Plangebiet selber ist als „vorhandener Sied-
lungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ lediglich nachrichtlich dar-
gestellt.  
 
Im „Regionalen Einzelhandelsentwicklungskonzept für den Großraum Braun-
schweig“ (2005) wird der Bereich der 86. Änderung als einer von insgesamt 18 
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regional bedeutsamen Einzelhandelsentwicklungsschwerpunkten genannt. 
Damit steht die vorliegende Planung im Einklang mit den regional abgestimm-
ten Zielen zum großflächigen Einzelhandel und ist insgesamt im Sinne von § 1 
Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Der Geltungsbereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Sanie-
rungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“ zwischen der Bundesautobahn 
A 391, der Theodor-Heuss-Straße und der Frankfurter Straße. Dieses ca. 8 ha große 
Areal ist bereits fast vollständig bebaut und versiegelt. 
 
In der Urfassung des derzeit gültigen Flächennutzungsplanes der Stadt Braun-
schweig wurde das Plangebiet schon 1978 dem damals vorherrschenden Ge-
bietscharakter folgend als „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Durch Umnut-
zungen hat sich dieser Bereich in den nachfolgenden Jahren aber immer mehr 
in Richtung großflächiger Einzelhandel entwickelt. Derzeit gibt es Umnutzungs-
überlegungen für mehrere dort ansässige großflächige Einzelhandelsbetriebe. 
 
Ziel der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes und des parallelen Bebauungs-
planes WI 74 „Stobwasserstraße“ ist die Umsetzung des Braunschweiger „Zentren-
konzeptes Einzelhandel“ und der entsprechenden Ziele der Stadtsanierung für das 
Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet- Soziale Stadt“. Im Bereich beiderseits der 
Stobwasserstraße sind im derzeit gültigen Flächennutzungsplan immer noch „Ge-
werbliche Bauflächen“ dargestellt, der derzeit gültige Bebauungsplan setzt ein In-
dustriegebiet im Sinne der BauNVO 1962 ohne Einschränkungen hinsichtlich des 
Einzelhandels fest.  
 
Zukünftig ist im Flächennutzungsplan die Darstellung von „Sonderbauflächen“ mit 
der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ geplant. Im parallelen Bebau-
ungsplan WI 74 soll ein „Sondergebiet Einzelhandel“ festgesetzt werden, dass im 
Sinne des Braunschweiger Zentrenkonzepts nur noch zentrenunschädliche Waren-
sortimente zulässt. Entsprechend dem Beschluss des Rates zum Ergebnis der Nah-
versorgungsuntersuchung wird die Ansiedlung von Betrieben der Nahversorgung 
ausgeschlossen. Bereits genehmigte Nutzungen genießen Bestandsschutz. 
 
Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Braunschweiger Innenstadt und 
die Nachbarstadt Salzgitter ist durch mehrere Buslinien gesichert. Auch die Erreich-
barkeit für den motorisierten Individualverkehr ist durch die direkt benachbarte An-
schlussstelle der A 391 (BS-Gartenstadt) als ausgesprochen gut zu bezeichnen. Alle 
notwendigen Anlagen der technischen Infrastruktur sind vorhanden, ausreichend di-
mensioniert oder unproblematisch nachzurüsten. 
 
Beim Plangebiet handelt es sich um eine bereits großflächig bebaute und versiegelte 
Fläche. Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbilds können durch die beschriebenen und im 
Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung gemin-
dert und insgesamt ausgeglichen werden.  
 
Gesamtabwägung: 
Mit der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes werden auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes WI 74 „Stobwasserstraße“ geschaffen. 
 
Die geordnete Nachnutzung dieser derzeit in Teilen ungenutzten Flächen steht als 
Maßnahme der Innenentwicklung im Einklang mit der in § 1a Absatz 2 BauGB ge-
nannten Bodenschutzklausel. 
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Auf Grund der bereits heute schon vorhandenen hohen baulichen Ausnutzung der 
Flächen im Plangebiet ist mit der Umsetzung der Planung kein gravierender Eingriff 
in die Schutzgüter von Natur und Landschaft verbunden. Über die Festsetzungen 
des Bebauungsplans hinaus sind keine weiteren Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung 
mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen vereinbar und gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-
de sozialgerechte Bodennutzung. Insbesondere sind die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, 
die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung 
vorhandener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden.  
 
 


6 Verfahrensablauf 
 
Am 17. Oktober 1989 wurde der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes WI 
74 „Stobwasserstraße“ gefasst. Am 27. Januar 2004 ist dieser Aufstellungsbeschluss 
inhaltlich um die Ziele des Zentrenkonzeptes Einzelhandel - Fortschreibung 2003 – 
erweitert worden. 
 
Mit Datum vom 20. Juni 2005 sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB von der Planung unterrichtet und mit Fristsetzung zum 
26. August 2005 zur Äußerung aufgefordert worden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat durch 
Aushang der Planunterlagen vom 29. September bis zum 13. Oktober 2008 stattge-
funden. 
 
Mit Schreiben vom 04. Februar 2009 und Fristsetzung zum 10. März 2009 sind die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB beteiligt 
worden. 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 10. 
Februar 2009 den Auslegungsbeschluss zur 86. Änderung des Flächennutzungspla-
nes gefasst. Die Planunterlagen haben vom 20. Februar bis zum 20. März 2009 öf-
fentlich ausgelegen. 
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